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Vom Autoritätsverlust 
zum Widerstand 
Wenn die Interaktion mit der Polizei eskaliert 

Widerstand ist ein ambivalentes Verhalten, das einerseits in bestimmten Situationen zur 
Aufrechterhaltung demokratischer Verhältnisse erforderlich ist, das andererseits aber 
auch zu anarchischen Verhältnissen in einer Gesellschaft führen kann. Nach einem kur­
zen historischen Abriss zum Widerstand der Bevölkerung im Nachkriegsdeutschland 
gegen politische Entscheidungen und gesellschaftliche Autoritäten konzentriert sich der 
Autor auf den Widerstand gegen Polizeibeamte, die sich im 21. Jahrhundert nicht mehr 
auf die natürliche Autorität ihres Amtes stützen können: In der Gegenwart muss jede 
Form von unmittelbarem Zwang hinsichtlich der rechtlichen Folgen refektiert werden. 
Am vergleichenden Beispiel des einfachen Diebstahls wird aufgezeigt, dass Widerstand 
gegen Polizeibeamte kein jugendtypisches Delikt ist. Widerstände konzentrieren sich 
auf die Nachtstunden an Wochenenden auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, 
wobei die Täter sehr häufg unter Alkoholeinfuss stehen. Im weiteren Verlauf werden 
die Stufen im Eskalationsprozess zwischen Bürger und Polizeibeamtem unter Berück­
sichtigung des Einsatzgrundes differenziert nachgezeichnet. Analysiert werden auf einer 
ersten Ebene die Ankündigung der polizeilichen Handlung am Einsatzort und die Re­
aktion des Bürgers darauf. Die zweite Ebene untersucht den Vollzug der polizeilichen 
Maßnahme mit der anschließenden Reaktion des Bürgers. Auf einer dritten Ebene 
werden weitere polizeiliche Handlungen und die darauf folgenden Reaktionen des Ge­
genübers ausgewertet. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass ab dem Zeitpunkt 
des Einsatzes physischer Gewalt durch die Polizei eine Beruhigung der Situation kaum 
mehr zu erwarten ist. Deeskalierende Maßnahmen müssen daher vor der ersten körper­
lichen Aggression eingeleitet werden; im Mittelpunkt steht dabei zum einen die verbale 
Kommunikation, zum anderen die Ablösung des Polizeibeamten in einem sich verbal 
verschärfenden Interaktionsprozess mit dem Bürger durch einen Kollegen. 

JOHANNES LUFF, 
Leiter der Kriminologischen 
Forschungsgruppe der 
Bayerischen Polizei. 

Wie halten wir es eigentlich mit Kritik, fühlen und zudem dem Gegenüber die 
wenn wir auf vermeintliches Fehlverhalten Kompetenz für diese Kritik absprechen? 
angesprochen werden? Nehmen wir diese Wenn es zum Widerstand kommt, stellt 
Kritik an und geloben wir – zumindest sich die Frage, ob dieses Aufbegehren vor 
nach außen – Besserung, ignorieren wir allem gegen Autoritäten immer negativ ist 
die Zurechtweisung mehr oder weniger oder ob ihm bisweilen auch positive Seiten 
emotionslos oder regt sich in uns Wider­ anhaften. Einerseits stört Widerstand gegen 
stand, weil wir uns ungerecht behandelt Autoritäten etablierte Organisationsformen, 
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stellt Machtstrukturen in Zweifel und kann 
dadurch einer Erosion von Herrschaftsver­
hältnissen Vorschub leisten. Andererseits 
ist Widerstand in bestimmten sozialen 
Situationen wünschenswert, wenn nicht 
sogar notwendig zur Aufrechterhaltung 
demokratischer Verhältnisse. 

Widerstand eines aus einer Justizvoll­
zugsanstalt ausgebrochenen, rechtmäßig 
verurteilten Straftäters gegen seine er­
neute Festnahme durch die Polizei ist ei­
ne weitere Straftat. Diskutieren lässt sich 
über Form und Berechtigung des Wider­
stands junger Menschen gegen die europä­
ische Klimapolitik bei gleichzeitiger Ver­
letzung ihrer Schulpficht. Die moralische 
Grundlage des Widerstands gegen die NS­
Diktatur dürfte dagegen außer Frage ste­
hen:1 Widerstand ist nicht per se negativ 
oder positiv – er ist ambivalent. 

DIE HISTORISCHE PERSPEKTIVE 
Widerstand der Bevölkerung gegen politi­
sche Entscheidungen und gesellschaftliche 
Autoritäten ist im Nachkriegsdeutschland 
in der Öffentlichkeit erstmals ab Mitte 
der 1950er Jahre zu verzeichnen. Waren 
es zunächst ganz konkrete Anlässe, wie 
etwa die geplante atomare Aufrüstung auf 
westdeutschem Boden oder die Einfüh­
rung der allgemeinen Wehrpficht, so eta­
blierte sich Anfang der 1960er Jahre mit 
der Ostermarschbewegung eine bis in die 
Gegenwart andauernde Protesthaltung, die 
letztlich als Manifestation der Friedens­
bewegung interpretiert werden kann.2 Im 
ideologischen Umfeld der Ostermarsch­
bewegung deuteten sich 1964 die Vorbo­
ten der Studentenunruhen an.3 

Trotz einiger rein politischer Ziele (Pro­
teste gegen die Notstandsgesetzgebung 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
den Vietnamkrieg der Amerikaner) kann 
die Studentenbewegung im Kern als erste 
antiautoritäre Bewegung in der Bundes­
republik Deutschland bezeichnet werden. 

Die Forderungen nach Hochschulreformen 
(„unter den Talaren der Muff von tausend 
Jahren“) und Aufarbeitung der national­
sozialistischen Vergangenheit richteten 
sich an – aus studentischer Sicht – ver­
krustete Bildungs­ und politische Syste­
me, in denen kritiklose Akzeptanz von 
Autoritäten und teils blinder Gehorsam in 
eine Sackgasse geführt hatten. Mit ihrer 
antiautoritären Stoßrichtung attackierten 
die Studenten autoritäre Strukturen von 
Staat und Gesellschaft.4 

Bei der Demonstration gegen den Be­
such des Schahs von Persien am 2. Juni 
1967 gingen die eingesetzten Polizeibeam­
ten körperlich massiv gegen die Studenten 
vor. Motiviert wurden sie dabei zusätzlich 
durch die bewusst von Vorgesetzten über 
Lautsprecher verbreitete Falschmeldung, 
ein Kollege sei von Demonstranten ersto­
chen worden.5 Die Ereignisse dieses Tages 
gipfelten im Tod von Benno Ohnesorg, 
wodurch die Radikalisierung der Proteste 
in der Folgezeit maßgeblich befeuert wurde. 

Der 2. Juni 1967 trug nach Auffassung des 
Autors maßgeblich zu einem zunehmend 
kritischeren Blick auf in der Vergangenheit 
nicht hinterfragte Autoritätsverhältnisse 
in Deutschland bei. Galten bis dahin – 
zumindest in ländlich geprägten Regio­
nen – der Pfarrer, der Oberlehrer und der 
Dorfgendarm kraft ihres Amtes als natür­
liche Autoritäten, deren Wünschen und 
Weisungen unrefektiert nachzukommen 
war, konnten sich diese Berufsgruppen in 
der Folgezeit nicht mehr auf die uneinge­
schränkte Autorität ihrer gesellschaftli­
chen Stellung stützen. 

Neuen Formen des Zusammenlebens 
folgte die antiautoritäre Erziehungspraxis, 
als deren Folge jede Form von Autorität 
kritisch hinterfragt wurde. Seitdem sieht 
sich die Polizei beim Durchsetzen des 
staatlichen Gewaltmonopols regelmäßig 
dem Legitimationsdruck ihres Vorgehens 
ausgesetzt. Die Interaktion mit dem Bür­
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ger ist komplexer geworden, jede Form 
von unmittelbarem Zwang muss hinsicht­
lich ihrer rechtlichen Folgen konsequent 
bedacht werden.6 

DIE POLIZEI UND DER WIDER-
STAND 
Innerhalb der Polizei dürfte „Widerstand“ 
eines der Reizworte schlechthin sein. Da­
mit assoziiert werden körperliche Aggres­
sionen des Bürgers, die vom Anspucken 
bis zur lebensgefährlichen Verletzung des 
Beamten reichen. Widerstand gegen Voll­
streckungsbeamte definiert sich gemäß 
§ 113 des deutschen Strafgesetzbuches 
(StGB) wie folgt: „Wer einem Amtsträger 
oder Soldaten der Bundeswehr, der zur 
Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverord­
nungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder 
Verfügungen berufen ist, bei der Vornahme 
einer solchen Diensthandlung mit Gewalt 
oder durch Drohung mit Gewalt Wider­
stand leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“7 

Es dürfte nur wenige Polizeibeamte ge­
ben, die bisher noch keine Anzeige wegen 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 
erstattet haben. Insbesondere wenn nach 
einer spannungsgeladenen Interaktion mit 
dem Bürger zu erwarten ist, dass dieser 
den Beamten wegen Körperverletzung im 
Amt anzeigt, ist die Anzeige des Polizis­
ten gegen den Bürger wegen des geleiste­
ten Widerstands eine naheliegende Konse­
quenz, mit der die Legitimität des eigenen 
Verhaltens dokumentiert wird. 

WIDERSTAND GEGEN POLIZEI-
BEAMTE 
2017 gab es in Deutschland 22.340 Fälle 
von Widerstand gegen Polizeivollzugsbe­
amte; dies entspricht 0,4 % aller in diesem 
Jahr in der Bundesrepublik erfassten Straf­
taten.8 Widerstandshandlungen sind damit 
kein Massendelikt, wie etwa die 1.156.422 

Fälle des einfachen Diebstahls, die einen 
Anteil von 20,1 % an allen registrierten 
Straftaten ausmachen. Da der Straftatbe­
stand bereits die Drohung mit Gewalt um­
fasst, gibt es beim Widerstand praktisch 
keine Versuchshandlung; es handelt sich 
daher bei nahezu allen Fällen um vollendete 
Straftaten. Widerstandsanzeigen werden 
fast ausschließlich gegen Personen erstattet, 
von denen die Polizei die Personalien auf­
genommen hat: Von den 22.340 Fällen von 
Widerstand wurden daher 22.180 (99,3 %) 
aufgeklärt.9 Von den 21.652 ermittelten 
Tatverdächtigen waren 18.807 männlich 
(86,9 %) und 2.845 weiblich (13,1 %). Der 
Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen 
(6.650) ist mit 30,7 % beim Widerstand 
prozentual in etwa genauso groß wie der 
Anteil, den diese – nach Ausklammerung 
der Verstöße gegen das Aufenthalts­, das 
Asyl­ und das Freizügigkeitsgesetz/EU – 
an allen im Jahr 2017 erfassten Tatverdäch­
tigen haben (30,4 %). Im Zuge aller Wi­
derstandshandlungen wurde 22­mal mit 
einer Schusswaffe gedroht und viermal 
geschossen. 

Vergleicht man die Altersstruktur der 
Tatverdächtigen von Widerständen mit der 
Altersstruktur derjenigen, die einfache 
Diebstähle begehen, fällt auf, dass Wider­
standshandlungen gegen Vollstreckungs­
beamte kein jugendtypisches Delikt sind 
(siehe Abbildung 1, Seite 24). 

Die deutlichsten Unterschiede der Alters­
verteilung beim Widerstand im Vergleich 
zum einfachen Diebstahl ergeben sich 
bei den Kindern (unter 14­Jährige), den 
Jugendlichen (14–17­Jährige) und den 
60­Jährigen und Älteren, die beim einfa­
chen Diebstahl wesentlich höher belastet 
sind als beim Widerstand; bei letztgenann­
tem Delikt fallen vor allem die 30–39­jäh­
rigen Tatverdächtigen in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik auf. 
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weist sich auch im Längsschnitt in Bayern 
30,0 von 1992 bis 2008 als stabil.11 
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derstandsdelikte gegen Polizeibeamte in 
Bayern liegt in den Nachtstunden (siehe 
Abbildung 2). 

Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass Wi­
derstandshandlungen von morgens 06:00 
bis 18:00 Uhr kontinuierlich leicht an­
steigen. Zwischen 18:00 und 21:00 Uhr 
nehmen sie erheblich zu, bevor der ein­

Widerstand einf. Diebstahl deutige Höhepunkt der Registrierungen 
bis Mitternacht erreicht wird; in den nach­

Abb. 1: Altersstruktur der Tatverdächtigen (in %) folgenden Stunden kommt es wieder zu 
deutlichen Rückgängen.12 Die Verteilung 

Feinere Differenzierungen des Wider­ von Widerstandshandlungen auf Wochen­
stands sind durch Filterungen der Polizei­ tage und Tageszeiten ist damit weitgehend 
lichen Kriminalstatistik für den Freistaat identisch zu anderen Gewalttaten, wie z.B. 
Bayern möglich. Die 1.456 Fälle von Wi­ Körperverletzungen.13 

derstand gegen Polizeivollzugsbeamte im Zu Widerstandshandlungen gegen Poli­
Jahr 2017 konzentrieren sich eindeutig zeibeamte in Bayern kommt es ganz über­
auf Wochenenden:10 Während die Fall­ wiegend auf öffentlichen Straßen, Wegen 
zahlen zwischen Montag und Donnerstag und Plätzen (645 der 1.456 Fälle; 44,3 %); 
zwischen 155 und 187 liegen, steigen sie mit großem Abstand folgen die Tatört­
am Freitag auf 221 und erreichen mit 294 lichkeiten „Privatwohnungen“ (294 Fälle; 
ihren Höhepunkt am Samstag; am Sonn­ 20,2 %) und „Polizeidienststelle einschließ­
tag sinkt dieser Wert geringfügig auf 261. lich Polizeifahrzeug“ (161 Fälle; 11,1 %). 
Diese Verteilung auf die Wochentage er­ Alle anderen Tatörtlichkeiten weisen wesent­

lich geringere Fallzahlen auf. 
Der Schwerpunkt der Widerstandshand­

lungen in den Nachtstunden der Wochen­
enden legt die Vermutung nahe, dass die 

Quelle: Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Verkehr 2017 

310 
Tatverdächtigen zum Tatzeitpunkt häufg 
unter Alkoholeinfuss stehen. Für alle Ge­
waltstraftaten belegt dies eine Studie von 
Özsöz. Dieser Studie ist zudem zu ent­
nehmen, dass jugendliche Tatverdächtige 
(14–17­Jährige) vor allem von 22:00 bis 
02:00 Uhr mit Körperverletzungen auffal­
len, während die Altersgruppen der Heran­
wachsenden (18–20­Jährige) und der Jung­
erwachsenen (21–24­Jährige) einerseits 
sowohl im gleichen Zeitraum, andererseits 
aber noch verstärkt zwischen 02:00 und 

Abb. 2: Uhrzeiten im 3-Std.-Intervall 04:00 Uhr polizeilich mit diesen Delikten 
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registriert werden.14 Gerade bei schwerwie­
genden Gewaltstraftaten von Jugendlichen 
lässt sich eine enge Verbindung zum Alko­
holeinfuss zur Tatzeit nachweisen.15 

Die Alkoholisierung des Tatverdächti­
gen spielt beim Widerstand eine ent­
scheidende Rolle. Von den 302.910 in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik für den 
Freistaat Bayern im Jahr 2017 registrierten 
Tatverdächtigen stehen 39.716 zum Tat­
zeitpunkt unter Alkoholeinfuss (13,1 %). 
Deutlich geringer ist dieser Prozentwert bei 
den meisten Straftaten, die unter den Ver­
mögens­ und Fälschungsdelikten zusam­
mengefasst sind, wie etwa beim Betrug 
(2,2 %), bei der Unterschlagung (3,2 %) 
oder der Urkundenfälschung (3,2 %). 
Über dem durchschnittlichen Prozent­
wert liegen zahlreiche Gewaltdelikte 
wie Vergewaltigung/sexuelle Nötigung 
(30,2 %), vorsätzliche leichte Körperver­
letzung (33,6 %) oder gefährliche/schwere 
Körperverletzung (34,9 %). Den Spit­
zenwert erreicht der Widerstand gegen 
Polizeivollzugsbeamte: Von den 1.577 
registrierten Tatverdächtigen stehen 975 
zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfuss 
(61,8 %). Unter diesen 975 Tatverdäch­
tigen sind 53 Jugendliche (5,4 %), 127 
Heranwachsende (13,0 %) und 143 Jung­
erwachsene16 (14,7 %); der quantitative 
Schwerpunkt liegt mit 251 Tatverdäch­
tigen (25,7 %) bei der Altersgruppe der 
30–40­Jährigen. 

Widerstand gegen Polizeivollzugsbe­
amte wird auch in Bayern überwiegend 
von Männern begangen. Von den insge­
samt 1.577 Tatverdächtigen des Jahres 
2017 sind 1.411 männlich (89,5 %), unter 
Alkoholeinfuss steigt dieser Anteil sogar 
auf 91,2 % (889 der 975 Tatverdächtigen). 

DER WEG ZUM WIDERSTAND 
Den Eskalationsprozess gewalttätig ver­
laufender Interaktionen zwischen Bürgern 
und Polizeibeamten hat die Kriminologi­

sche Forschungsgruppe der Bayerischen 
Polizei (KFG) auf der methodischen 
Grundlage einer Analyse von 347 Justiz­
akten untersucht.17 Die Ergebnisse unserer 
Studie werden nachfolgend dargestellt. 

Die Ausgangssituationen für polizeiliche 
Einsätze, bei denen unmittelbarer Zwang 
eingesetzt wurde, sind vielfältig. Bei man­
chen Anlässen ist der Widerstand des Bür­
gers bereits frühzeitig absehbar. Dies ist 
z.B. der Fall, wenn die Polizei wegen eines 
aggressiven Verhaltens in der Öffentlich­
keit zum Einsatzort gerufen wird bzw. 
wenn es dort zu Beleidigungen von und 
ersten Aggressionen gegen die Polizeibe­
amten kommt. Auch die Missachtung poli­
zeilicher Anweisungen durch den Bürger 
ist ein Warnhinweis auf eine bevorstehende 
gewalttätige Auseinandersetzung. Fast 
zwangsläufig zum Widerstand kommt 
es im weiteren Verlauf, wenn eine an der 
Tatörtlichkeit anwesende Person beim Er­
blicken der Polizeibeamten einen Flucht­
versuch unternimmt. Umgekehrt kann 
aber auch eine anfangs vermeintlich be­
langlose Ordnungswidrigkeit im weiteren 
Verlauf in physischer Gewalt des Bürgers 
und/oder des Polizeibeamten gipfeln. 

DIE DREI EBENEN 
Bei der Analyse haben wir einen idealtypi­
schen Eskalationsverlauf auf drei Ebenen 
vorausgesetzt: 
u	Erste Ebene: Ankündigung der polizei­

lichen Handlung und Reaktion des Bür­
gers auf die Ankündigung. 

u	Zweite Ebene: Vollzug der polizeilichen 
Handlung und Reaktion des Bürgers auf 
den Vollzug. 

u	Dritte Ebene: Durchsetzen einer weite­
ren polizeilichen Handlung und Reak­
tion des Bürgers darauf. 

Idealtypisch ist dieser Verlauf, da sich 
manche Fälle nur schlecht in dieses Schema 
einordnen lassen: Wenn z.B. Polizeibeamte 

https://untersucht.17
https://nachweisen.15
https://werden.14
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beim Eintreffen am Einsatzort sofort ange­ überrascht die unmittelbar darauf erfol­
griffen werden, müssen sie sich sofort ver­ gende Reaktion der Bürger (siehe Abbil­
teidigen und können vorab keine Maßnah­ dung 3). 
me ankündigen und erläutern. Oder wenn 
eine polizeiliche Maßnahme vom Bürger Mit großem Abstand am häufgsten zeigt 
nicht zeitnah akzeptiert wird bzw. er sich der Bürger verbal aggressives bzw. provo­
verbal dagegen wehrt, stellt sich die Frage, katives Verhalten; auf diese Weise reagieren 
ob die anschließende, ausführlichere und Bürger 
mehrfach vorgetragene Begründung be­ u	in 67 Fällen (60,4 %) nach einfachen 
reits die zweite Eskalationsebene darstellt polizeilichen Handlungen (Gespräch, 
oder noch als Ankündigung der Maßnahme Aufforderung, sich auszuweisen, An­
zu interpretieren ist. haltung im Straßenverkehr), 

In der überwiegenden Anzahl der 347 u	in 24 Fällen (21,6 %) nach Maßnahmen 
Fälle, bei denen ein Beamter mit dem Bür­ ohne Körperkontakt (Gefährderanspra­
ger in Kontakt tritt, handelt es sich bei der che, Erklärung Platzverweis, Erklärung 
ersten polizeilichen Tätigkeit um die Auf­ Objektdurchsuchung, Erklärung Sicher­
forderung, sich auszuweisen (130 Fälle), stellung), 
begleitet in den meisten Fällen durch ein all­ u	in neun Fällen (8,1 %) nach Maßnah­
gemeines Informationsgespräch (102 Fälle). men mit angedrohtem Körperkontakt 
Energischere Formen der Intervention und (Androhung unmittelbarer Zwang, Er­
Maßnahmen, die Freiheitsrechte berühren, klärung Personendurchsuchung, Erklä­
wie etwa die Erklärung eines Platzverwei­ rung Blutentnahme, Trennung von Kon­
ses (41 Fälle) oder die Erklärung einer Per­ fiktbeteiligten), 
sonendurchsuchung (20 Fälle), kommen in u	in fünf Fällen (4,5 %) von angekündig­
diesem Stadium wesentlich seltener vor.18 ten Festnahmen, 

u	in sechs sonstigen Fällen (5,4 %).19 

Da es sich bei der ersten polizeilichen 
Aktion überwiegend um Handlungen mit Deutlich seltener kommt es bereits in 
eher geringer Einschreitintensität handelt, diesem Stadium zu körperlichen Aggres­

sionen der Bürger. Wenn dies allerdings 

Quelle: Luff et al. 2018, 160 der Fall ist, geht physische Gewalt gegen 
Polizeibeamte vor allem von der Alters­120 111 

57 

4036 

15 
21 

29 

19 

4 
12 

3 

gruppe der 20–29­Jährigen aus.20 

100 Ein zweiter wesentlicher Faktor, der das 
Interaktionsgeschehen bereits auf die­
ser Ebene maßgeblich beeinfusst, ist der 

80 

60 
Alkohol: Mit steigender Blut­Alkohol­

40 Konzentration des Bürgers nehmen auch 
dessen verbale und körperliche Aggressio­20 

nen zu. 
0 In nur 16 der 347 Fälle (4,6 %) ist der 

polizeiliche Einsatz auf der ersten Eska­
lationsebene abgeschlossen. Dies betrifft 
vor allem Fälle, bei denen das polizeiliche 
Gegenüber nicht alkoholisiert war und bei 

Abb. 3: Erste Reaktion des Bürgers denen es zugleich nicht zu körperlichen 
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Aggressionen oder einem Fluchtversuch 
gekommen ist. 

Nachdem der Bürger bereits auf der ersten 
Ebene in 168 von 347 Fällen (48,4 %) ver­
bal oder körperlich aggressiv auf die erste 
Handlung der Polizeibeamten reagiert hat, 
verschärfen sich die polizeilichen Maß­
nahmen auf der zweiten Eskalationsebene 
erheblich. In 113 Fällen (32,6 %) kommt es 
zu Maßnahmen mit Körperkontakt (Ver­
folgung des Opfers, Anwendung unmittel­
baren Zwangs, Personendurchsuchung, 
Fixierung des Opfers, Blutentnahme), in 
weiteren 85 Fällen (24,5 %) zu einer Fest­
nahme. Die Reaktionen der Bürger darauf 
sind Abbildung 4 zu entnehmen. 

Nach der Verschärfung der polizeilichen 
Maßnahmen nimmt auch der körperliche 
Widerstand der Bürger zu. Bei insgesamt 
152 Fällen (43,8 %) kommt es zu physi­
schen Aggressionen gegen die Polizei, wo­
bei 24­mal massiver Widerstand geleistet 
wird, worunter wir das gezielte Verletzen 
eines Polizeibeamten gefasst haben. Die 
Verhaltensweisen auf dieser Ebene dürf­
ten die Grundlage für die Erstattung von 
Anzeigen wegen Widerstands gegen Poli­
zeivollzugsbeamte sein. 

Von den 128 Personen, die auf dieser 
Ebene körperlich Widerstand geleistet ha­
ben, waren 50 (39,1 %) zwischen 20 und 29 
Jahre, 25 (19,5 %) zwischen 30 und 39 Jah­
re, 29 (22,7 %) zwischen 40 und 59 Jahre 
und 13 (10,2 %) 60 Jahre und älter; für die 
unter 20­Jährigen sind elf Fälle (8,6 %) re­
gistriert. Auch auf dieser Ebene bestätigt 
sich die bereits oben getroffene Aussage, 
dass Widerstand gegen Polizeivollzugsbe­
amte kein jugendtypisches Delikt ist.21 

Nach der zweiten Eskalationsebene sind 
insgesamt 79 der 347 Fälle (22,8 %) been­
det. Wenn es auf einer dritten Ebene zu 
weiteren polizeilichen Maßnahmen kommt, 
handelt es sich dabei 177­mal (51,0 %) 

Quelle: Luff et al. 2018, 178 
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40 
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24 
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0 
Hdlg. bereits passives verbale körperlicher massiver sonstige unbekannt 

akzeptiert Hinnehmen Weigerung Widerstand Widerstand Reaktion 

Abb. 4: Zweite Reaktion des Bürgers 

um niedrigschwellige, 21­mal (6,1 %) um 
massive Gewalt.22 Die restlichen Vorgänge 
verteilen sich auf die Kategorien „weitere 
verbale Anordnung“ (51 Fälle; 14,7 %), 
„sonstige Maßnahme“ (17 Fälle; 4,9 %) 
und „unbekannt“ (zwei Fälle; 0,6 %). Der 
Abbildung 5 sind die Reaktionen der Bür­
ger auf der dritten Eskalationsebene zu 
entnehmen. 

Auch auf dieser Ebene ist das passive 
Hinnehmen der polizeilichen Anordnun­
gen wesentlich seltener festzustellen, als 
verbale Weigerungen und körperlicher, 
teils massiver Widerstand. Auf den ersten 
Blick gewinnt man den Eindruck, dass 

Quelle: Luff et al. 2018, 193 
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Abb. 5: Dritte Reaktion des Bürgers 
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https://Gewalt.22
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die Reaktionen der Bürger auf der dritten 
Eskalationsebene weniger aggressiv aus­
fallen als auf der zweiten. Dies liegt aller­
dings an der zunehmenden Zahl der Fälle, 
die auf den jeweiligen Ebenen bereits be­
endet sind. Wenn man die 14 bzw. insge­
samt 79 Fälle ausfltert, bei denen auf den 
beiden Ebenen die Interaktion des Bürgers 
mit der Polizei bereits beendet war, wird 
deutlich, dass das Verhalten der Bürger 
auf diesen beiden Ebenen sehr ähnlich 
ausfällt (siehe Abbildung 6). 

Quelle: Luff et al. 2018, 194 
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3. Ebene 2. Eben e 

Abb. 6: Zweite und dritte Reaktion des Bürgers (in %) 

Neben der differenzierten Erfassung des 
Geschehens auf den ersten drei Eskala­
tionsebenen haben wir zudem erfasst, wie 
viele Ebenen jeder Vorgang insgesamt auf­
gewiesen hat. Gut vier von fünf der von 
uns untersuchten Interaktionen (286 der 
347 Fälle = 82,4 %) weisen zwischen zwei 
und vier Eskalationsstufen auf, „Spitzen­
reiter“ war ein Fall mit acht Ebenen. 

Bis zur vierten Ebene legen die bis dahin 
ausreichend großen Fallzahlen nahe, dass 
es eine Beziehung zwischen der Anzahl 
der Eskalationsstufen und dem Alter des 
Bürgers gibt.23 Bei den 14 Vorgängen, die 
auf der ersten Ebene beendet wurden, sind 
in nur vier Fällen (28,6 %) die Bürger 20 bis 
29 Jahre, in acht Fällen (57,1 %) dagegen 

zwischen 40 und 59 Jahre alt. Zwei Eska­
lationsebenen haben wir 70­mal registriert, 
davon mit 20 bis 29 Jahre alten Bürgern 
26­mal (37,1 %) und mit 40 bis 59­Jährigen 
15­mal (21,4 %). Bei den 136 Vorgängen 
mit drei Eskalationsstufen sind in 44 Fäl­
len (32,4 %) die Bürger 20 bis 29 Jahre und 
in 32 Fällen (23,5 %) 40 bis 59 Jahre alt. 
Und von den 80 Vorgängen mit vier Eska­
lationsstufen entfallen 32 (40,0 %) auf die 
20–29­Jährigen, aber nur 18 (22,5 %) auf 
die 40–59­Jährigen. An den Prozentwerten 
ist deutlich abzulesen, dass eskalierende 
Interaktionsprozesse mit der Polizei bei 
der Altersgruppe der 20–29­Jährigen zum 
überwiegenden Teil länger andauern als 
bei den 40–59­Jährigen. 

Zusammenfassend kann aus dem skiz­
zierten Eskalationsprozess der Schluss 
gezogen werden, dass ab dem Zeitpunkt 
des Einsetzens physischer Gewalt durch 
die Polizei eine Beruhigung der Situation 
kaum mehr zu erwarten ist. Daraus lässt 
sich wiederum folgern, dass polizeiliche 
Maßnahmen der Deeskalation vor der ers­
ten körperlichen Aggression eingeleitet 
werden müssen. 

Im Mittelpunkt deeskalierender Maß­
nahmen der Polizeibeamten steht die 
Kommunikation, sei es in Form von aus­
führlichen und mehrfachen Erläuterungen 
der geplanten bzw. eingesetzten Maßnah­
me, sei es in Form eines längeren, beru­
higenden Gesprächs mit dem Bürger. Da­
neben kann es sich auch anbieten, einen 
Polizeibeamten in einem sich verbal ver­
schärfenden Interaktionsprozess mit dem 
Bürger durch einen Kollegen abzulösen, 
der die emotional aufgeheizte Situation 
nicht hautnah miterlebt hat.24 

Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass die oben geschilderten Eskalations­
prozesse im Rahmen der Interaktion von 
Bürger und Polizei nicht die Regel, son­
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dern die Ausnahme sind. Die weitaus 
meisten Kontakte geben dem Bürger An­
lass, mit dem Auftreten der Polizei zufrie­
den zu sein. Bei der Bewertung ihres letz­
ten Kontakts waren die Bürger in Bayern 

zu 48,4 % „sehr zufrieden“ und zu 38,5 % 
„eher zufrieden“ mit der Polizei. Die eher 
Unzufriedenen (11,4 %) und sehr Unzu­
friedenen (1,7 %) sind die Ausnahme.25 
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